
 

 

 

Gebührentarif zu Reklamen 
(Werbebanden -tafeln) 

Gemeinde Glarus Süd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genehmigt vom Gemeinderat am 15.08.2019. 
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Gestützt auf Art. 4 der Verordnung des Plakat- und Reklamewesen an öffentlichen 
Strassen (Reklameverordnung) erlässt der Gemeinderat folgenden Gebühren: 

Art. 1 Temporäre Reklamen 

 1  für die ersten 2 Reklamen CHF  50.-  

 2  für jede weitere Reklame CHF   10.- 

 3  politische Reklamen sind kostenfrei 

Art. 2 Temporäre Baureklamen 

Temporäre Baureklamen CHF 200.- 

Art. 3 Permanente Reklamen 

 1  bis 1 m2 Reklamefläche pro Reklame CHF  80.-  

 2   bis 5 m2 Reklamefläche pro Reklame CHF 120.- 

 3  über 5 m2 Reklamefläche pro Reklame CHF 200.- 

 4  Versetzung/Änderung CHF  50.- 

Art. 4 Plakatanschlagestellen 

Plakatanschlagestellen CHF 200.-   

(pro Anschlagstelle) 

Art. 5 Gebührenerlass 

Sollte kein kommerzieller Zweck vorhanden sein, kann von einer Gebühr 

abgesehen werden. Das Gesuch um Gebührenerlass muss schriftlich bei der 

Kanzlei eingereicht werden.  

Art. 6 Inkrafttreten des Gebührentarifs  

Dieser Gebührentarif tritt auf den 1. September 2019 in Kraft. Mit Inkrafttreten 

dieses Gebührentarifs sind alle damit in Widerspruch stehenden früheren Erlasse 

aufgehoben. 

 

Mitlödi, 15.08.2019 

 

GEMEINDERAT GLARUS SÜD 

Der Gemeindepräsident 

 

 

 

Der Gemeindeschreiber 

 

 

Mathias Vögeli André Pichon 
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